
                           
 

 

 

 

 

                    

 

Amtliche Bekanntmachungen 
 

Öffnungszeiten Bürgerbüro/ 
Standesamt: 
Montag:    8.30 – 12.00 Uhr 
Dienstag:  16.00 – 18.30 Uhr 
Mittwoch:             geschlossen 
Donnerstag:   8.30 – 12.00 Uhr 
   und   15.00 – 17.00 Uhr 
Freitag:           geschlossen

Sprechzeiten der  
Bürgermeisterin: 
Bürgermeisterin Edele steht mon-
tags bis donnerstags nach vorhe-
riger Terminvereinbarung zur Ver-
fügung. Sie ist ebenfalls unter der 
Telefonnummer des Bürgerbüros 
07427/2516 zu erreichen. Gerne 
können Sie Ihr Anliegen/ Terminan-
frage auch per E-Mail an  
buergermeisterin@weilen-udr.de 
senden. 

Anzeigen-Annahmeschluss für 
das Amtsblatt: 
jeweils montags, 12.00 Uhr 
 

E-Mail-Adresse: 
amtsblatt@weilen-udr.de 

 

____________________________________________________________________________________________ 
 
 

Kurzbericht aus der Sitzung des Gemeinderates 
vom 23.05.2024 – Gemeinde Weilen u.d.R. 
 
Baugesuch Eichenstraße 11, Weilen u.d.R. 
Der Gemeinderat beschloss, das gemeindliche Einver-
nehmen zum geplanten Bauvorhaben incl. beantragter 
Befreiungen zu erteilen unter der Maßgabe, dass keine 
Bebauungsplanänderung notwendig werde.  
 
Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan „Gewerbe-
gebiet Hauptstraße“ 
Aufgrund von Erweiterungsabsichten der im bisherigen 
Außenbereich ansässigen Gewerbebetriebe ist laut 
Baurechtsbehörde die Aufstellung eines Bebauungs-
plans notwendig. Hierfür legte der Gemeinderat mit ein-
stimmigem Beschluss in der Sitzung den Grundstein 
und leitete das förmliche Verfahren ein. 
 
Sachstand Neuanlage Rasenurnengräber 
Die Verwaltung informierte das Gremium über die Infor-
mationen, die sich aus Terminen mit verschiedenen 
Fachpersonen ergeben haben. Es stellte sich inzwi-
schen heraus, dass die Neuanlage des Grabfeldes eine 
Gesamtbetrachtung des Friedhofes notwendig macht. 
Neben verschiedenen praktischen Fragen, die sich von 
der Beschaffenheit der Grabplatten bis zur künftigen 
Grünpflege ergeben, sind auch die speziellen Boden-
verhältnisse etc. zu beachten. Nach eingehender Dis-
kussion beschloss das Gremium daher, weitere fachli-
che Beratung in Anspruch zu nehmen, um den zu-
kunftsfähigen und für die Gemeinde passenden Betrieb 
des Friedhofs zu ermöglichen. 

 

Sachstand Brandverhütungsschau Gemeindehalle 
Die Vorsitzende konnte das Gremium über neueste Er-
kenntnisse zum Bestandsschutz der Baugenehmigung 
aus dem Jahr 1984 informieren. Tobias Hugger, ehe-
maliger Weilener und inzwischen als Sachverständiger 
Brandschutz im Kreis Rottweil tätig, hatte sich aufgrund 
der Sitzungsvorlage bei der Verwaltung gemeldet. Aus 
seinen Ortskenntnissen sowie seines beruflichen Hin-
tergrunds prüfte er zusammen mit der Vorsitzenden die 
Bauakten. Er kam zum Schluss, dass eine Blitzschutz-
anlage nicht notwendig sei, da die Gemeindehalle Be-
standsschutz geniesse. Mit dieser Information erübrigte 
sich für das Gremium die weitere Diskussion zu diesem 
Thema, auch hinsichtlich einer Nutzungsänderung von 
Mehrzweckhalle zu Sporthalle. Herr Hugger wird eine 
schriftliche Stellungnahme vorbereiten zur Vorlage 
beim Landratsamt. 
Auch bezüglich der bisher nicht zulassungskonform 
eingebauten Verbindungstür zwischen Foyer und Halle 
konnte Herr Hugger unterstützen. Es soll geprüft wer-
den, ob durch eine kleine bauliche Veränderung im Bo-
denbereich vor der Tür auf der Seite des Foyers das 
Verschließen der Dichtungslippe an der Tür ermöglicht 
werden kann. Das Gremium beauftragte die Verwal-
tung, hier entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Zu-
dem beschloss das Gremium eine Brandschutzordnung 
für die Gemeindehalle.  
 
Verschiedenes, Anträge, Bekanntgaben 
 
Illegale Müllablagerung – Dachplatten im Wald 
Die Vorsitzende gab die neueste Information des  
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Landratsamtes – Umwelt und Abfallwirtschaft - weiter. 
So sei ein Verursacher ermittelt worden, der bis Mitte 
Juni die Entsorgung durch eine Fachfirma zu erledigen 
habe. 
 
Hochwasseralarm- und einsatzplan 
Die Vorsitzende teilte mit, dass die Gemeinde Weilen 
udR als Mitglied des Zweckverbands Hochwasser-
schutz Schlichem zur Erstellung eines Hochwas-
seralarm- und einsatzplanes verpflichtet sei. Dies sei 
vor allem für die Antragstellung für Fördermittel zwin-
gende Voraussetzung. Der Vorsitzende des Zweckver-
bandes hat daher alle Gemeinden aufgefordert, einen 
HAEP zu erarbeiten. 
 
Bauvorhaben Im Morgen 12, Anbau Büro an beste-
hende Werkstatthalle 
Die Vorsitzende teilte mit, dass bei der Prüfung des 
Bauantrags verschiedene Nachträge des Planers not-
wendig gewesen seien. Nach Beratung mit Herrn Rid-
der vom Baurechtsamt habe sie das gemeindliche Ein-
vernehmen im Sinne der Entscheidung des Gremiums 
vom 16.11.2023 zu diesen Änderungen erteilt. 
 
Fortschreiten der Digitalisierung im Bürgerbüro 
Die Verwaltung hat sich bei der Bundesdruckerei für die 
kostenlose Bereitstellung eines Aufnahmesystems für 
Gesichtsbild-, Fingerabdruck- und Unterschriftenerfas-
sung beworben. Kleine Gemeinden wurden hierbei bis-
her nicht berücksichtigt. Aufgrund einer ausführlichen 
Stellungnahme zur Notwendigkeit dieses Systems für 
eine kleine Gemeinde im ländlichen Bereich wie Weilen 
wird unser Antrag nun geprüft. Wir hoffen, unseren Mit-
bürgerinnen und Mitbürgern bald diesen umfassenden 
Service zur Verfügung stellen zu können. 
 
Sachstand Maßnahmen Abwasserbeseitigung 
Die Vorsitzende gab an, dass sie derzeit an der Antrag-
stellung von Fördermitteln sei. Die Unterlagen würden 
nach Fertigstellung vom Wasseramt beim Landratsamt 
geprüft und an das Regierungspräsidium weitergeleitet. 
Fristende sei am 1.10.2024. Unabhängig ob und in wel-
cher Höhe Fördermittel bewilligt werden, müsse sich 
die Gemeinde um die Umsetzung des Sanierungskon-
zepts kümmern. Entsprechend wurden Finanzmittel im 
Haushalt 2024 bereitgestellt. Der von der Gemeinde 
beauftragte Kanal-Ingenieur wird daher in nächster Zeit 
die Ausschreibung der notwendigen Maßnahmen vor-
bereiten. 
 
Teer in Straßeneinlaufschächten in der Plettenberg-
straße 
Die Verwaltung hat die mit Teer verschmutzten Körbe 
in den Schächten angemahnt. Hier sollte die Gewähr-
leistungspflicht des Bauunternehmens gelten.  
 
Ortsschild am Honau und Hundetoilette 
Aus dem Gremium kam die Bitte, den neuen Standort 
der Hundetoilette an der Befestigungsstange des 
neuen Ortsschildes am Ortseingang Honau zu über-
denken. Bei der nächsten Schilderaktion könnte die 
Hundetoilette versetzt werden.

 

Rathaus geschlossen 
Das Rathaus ist vom 10.06. bis einschließlich 
14.06.2024 (KW 24) wegen Nacharbeiten zu den Wah-
len geschlossen.  
 

Wir bitten um Beachtung. 
 
Information zur Gemeinderats- und Kreistagswahl 
am 09. Juni 2024 
Bei der Gemeinderatswahl hat jeder Wähler 8 Stimmen. 
Da ein Wahlvorschlag vorliegt, findet die Wahl deshalb 
nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl statt. Es 
kann jede wählbare Person gewählt werden; - die Wäh-
ler und Wählerinnen sind also nicht an die vorgeschla-
genen Bewerber/Bewerberinnen gebunden. Sie kön-
nen einem Bewerber/Bewerberin – oder einer anderen 
wählbaren Person – jeweils nur eine Stimme geben. 
Gewählt sind die Bewerber/Bewerberinnen mit den 
höchsten Stimmenzahlen. Bitte lesen Sie das Merkblatt 
für die Wahl des Gemeinderats vor der Wahl durch.  
Bei der Kreistagswahl hat jeder Wähler insgesamt 6 
Stimmen. Es sind 7 Wahlvorschläge, so dass hier das 
Verhältniswahlrecht gilt, bei dem nur diejenigen Bewer-
ber/Bewerberinnen gewählt werden können, die auf ei-
nem der Stimmzettel stehen. Bitte lesen Sie das Merk-
blatt zur Kreistagswahl durch.  
 
Briefwahl/Wahlscheinantrag per Internet 
Briefwahl kann beantragen, wer am Wahltag verhindert 
ist oder nicht persönlich das Wahllokal aufsuchen kann. 
Hierzu füllen Sie bitte die Rückseite der Ihnen über-
sandten Wahlbenachrichtigung aus und geben diese an 
die Gemeindeverwaltung zurück.  
Alternativ können Sie Ihre Briefwahlunterlagen bequem 
über den QR-Code auf Ihrer Wahlbenachrichtigung be-
antragen. Der Wahlschein über das Internet kann bis 
zum 06.06.2024, 12 Uhr beantragt werden.  
Sie erhalten nach Antragstellung umgehend Ihre Brief-
wahlunterlagen zugestellt. In den Unterlagen ist detail-
liert beschrieben, wie die Briefwahl auszuführen ist.  
Wenn Sie weitere Fragen zu den Wahlen haben, kön-
nen Sie sich gerne an die Gemeindeverwaltung wen-
den.  
 
Hinweise zu den Kommunalwahlen, Zustellung der 
Stimmzettel und Merkblätter 
Die Stimmzettel und Merkblätter für die Gemeinderats-
wahl sowie für die Kreistagswahl wurden Ihnen in den 
vergangenen Tagen zugestellt. Sie haben damit die 
Möglichkeit, die Stimmzettel bereits zuhause auszufül-
len. Bitte lesen Sie das jeweilige Merkblatt aufmerksam 
durch. Bringen Sie die Wahlbenachrichtigung und 
die Stimmzettel am Wahltag in das Wahllokal mit.  
Bitte prüfen Sie, ob die Ihnen zugestellten Wahlunterla-
gen vollständig sind. Für die Gemeinderatswahl ist ein 
Stimmzettel enthalten. Für die Kreistagswahl gibt es ei-
nen Stimmzettelblock, bei dem das Merkblatt und sie-
ben verschiedene Stimmzettel zusammengeheftet sind. 
Falls die Unterlagen nicht vollständig sein sollten, mel-
den Sie sich bitte bei der Gemeindeverwaltung.  
Im Wahllokal erhalten Sie am Wahltag die notwendigen 
Stimmzettelumschläge für die Stimmzettel der Gemein-
deratswahl und der Kreistagswahl. Den Stimmzettel für  
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die Europawahl erhalten Sie erst am Wahltag im Wahl-
lokal.  
Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung unter Telefon 2516 gerne zur Verfügung.  
 

Der Gemeindeverwaltungsverband Oberes Schli-
chemtal informiert: 
Öffentliche Bekanntmachung der Eröffnungsbilanz 
des Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Schli-
chemtal zum 01.01.2019 
Aufgrund von Art. 13 Abs.5 des Gesetzes zur Reform 
des Gemeindehaushaltsrechts in Verbindung mit § 95b 
der Gemeindeordnung, hat die Verbandsversammlung 
am 30.11.2023 die Eröffnungsbilanz des Gemeindever-
waltungsverbandes Oberes Schlichemtal zum 
01.01.2019 wie folgt festgestellt: 
 

Aktivseite Stand zum 
01.01.2019 
EUR 

1. Vermögen 8.088.017,17 
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.270,12 
1.2. Sachvermögen 7.615.332,72 
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 

Rechte 
840,40 

1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 
Rechte 

3.866.710,89 

1.2.3. Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche 
Rechte 

3.698.672,82 

1.2.4. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 3.007,66 
1.2.5. Betriebs-, und Geschäftsausstattung 46.100,95 
1.3. Finanzvermögen 471.414,33 

1.3.1. Ausleihungen 500,00 
1.3.2. Wertpapiere und sonstige Einlagen 2.000,00 
1.3.3. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen 

aus Transferleistungen 
49.454,70 

1.3.4. Privatrechtliche Forderungen 59.222,88 
1.3.5. Liquide Mittel 360.236,75 
2. Abgrenzungsposten 2.606,80 
2.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 2.606,80 
 Summe Aktiva 8.090.623,97 

 

Passivseite Stand zum 
01.01.2019 
EUR 

1. Eigenkapital 2.174.361,79 
1.1. Basiskapital 2.174.361,79 
2. Sonderposten 5.396.810,28 
2.1. Sonderposten für Investitionszuweisungen 4.638.288,69 
2.2. Sonderposten für Sonstiges 758.521,59 
3. Verbindlichkeiten 519.451,90 
3.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 374.083,11 
3.2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 34.007,98 
3.3. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 103.302,59 
3.4. Sonstige Verbindlichkeiten 8.058,22 
 Summe Passiva 8.090.623,97 

 

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 liegt im Zeitraum 
von Mittwoch, 29.05.2024 bis einschließlich Freitag, 
07.06.2024 während der üblichen Dienstzeiten beim 
Gemeindeverwaltungsverband Oberes Schlichemtal, 
Schillerstraße 29, 72355 Schömberg, öffentlich aus. 
 

Schömberg, den 22.05.2024 
gez. Anton Müller 
Verbandsvorsitzender 
 

Bereitschaftsdienste 
 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
Montag - Freitag:  19 – 8 Uhr 
Samstag, Sonn- und Feiertag:    8 – 8 Uhr  
 
Einheitliche kostenfreie Rufnummer für den 
Ärztlichen Bereitschafsdienst: 116 117   

Die Sprechzeiten der Bereitschaftsdienstpraxen an den 
Krankenhäusern Albstadt und Balingen sind an Wochenen-
den und Feiertagen von 08.00 Uhr – 22.00 Uhr.  
 

Mobile Patienten können jederzeit ohne Anmeldung dort-
hin kommen (auch in der Nacht). Patienten, die aus 
Krankheitsgründen nicht in der Lage sind, die Bereit-
schaftsdienst-Praxen aufzusuchen, werden über die 
116117 an den Fahrdienst vermittelt, der sie dann zu 
Hause aufsucht. 
 

Notruf (Feuerwehr/Notarzt/Notfall): 112 
Krankentransport: 19 222 
Notdienst Augenarzt: 116 117  
Notdienst Hals-/Nasen-/Ohrenarzt: 116 117 
Notdienst Kinderarzt: 116 117 
Notdienst Gyn./Geburtshilfe: 07433/9092-0 
Zahnärztlicher Notdienst: 0761/120 120 00 
Giftnotrufzentrale Freiburg: 0761/19240  
Stadtapotheke Schömberg 07427/94750 
 
 

Sonstiges 
 
 

DRK-Seniorensport 
Dienstag 15.00 - 16.00 Uhr 

Gemeindehalle Weilen u.d.R. 
Kontakt: Annette Kiene – 07427/8750 

 
 

SV Schörzingen e.V. 
Alle Interessierten können die aktuellen Mitteilungen des 
SV Schörzingen e.V. auf der Homepage des Vereins ein-
sehen unter www.sv-schoerzingen.de 
 

 
 

Der Sportverein Ratshausen informiert: 
Fußballbegeisterte Kinder aufgepasst! 
Du bist Jahrgang 2019, 2018 oder 2017 und liebst Fuß-
ball? 
Dann komm zum Fußballtraining des SV Ratshausen! Bei 
uns steht der Spaß am Sport im Vordergrund, und wir 
möchten Kinder ermutigen, aktiv zu werden. 
Mit der Heim-EM in Deutschland steht ein aufregendes 
Fußballereignis bevor. Aber warum nur zuschauen, wenn 
du selbst auf dem Platz stehen kannst? 
Jetzt hast du die Chance, nicht nur deine Lieblingsstars 
wie Kroos, Führich und Musiala im Fernsehen zu bewun-
dern, sondern selbst aktiv Fußball zu spielen! 
Komm vorbei und sei dabei! 
Ab Mittwoch 12.06.2024 wollen wir von 16:30 bis 17:30 
Uhr auf dem Sportplatz neben der Plettenberghalle zu-
sammen trainieren. 
Wenn auch du dabei sein möchtest, oder dich näher infor-
mieren willst melde dich bitte bei Michael un-
ter m.stuegelmaier@web.de. 
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen und gemein-
sam Fußball zu spielen! 
 
Die VdK-Ortsgruppe Schörzingen informiert: 
Ausflug nach Tübingen am 21.06.2024 
Liebe VdK-Mitglieder, wir laden ein zu unserem Aus-
flug nach Tübingen.  
Als erstes besuchen wir den Botanischen Garten. Die-
ser blickt auf eine lange Geschichte zurück. Bereits im 16. 
Jahrhundert gab es in der Tübinger Altstadt einen botani-
schen Garten, der allerdings weitgehend zurück gebaut  



4  Nr. 22 vom 29.05.2024 
 

wurde. Seit 1969 ist die Vielfalt der Pflanzen nun auf der 
Morgenstelle zu erleben: Auf einer Fläche von 10 Hektar 
finden sich ca. 10 000 Pflanzenarten aus fünf Kontinenten, 
verteilt auf das Freiland und die Gewächshäuser. Wir be-
kommen eine Führung welche ca. 60 Min. dauert. 
Anschließend fahren wir mit dem Bus in die Altstadt wo es 
die Gelegenheit zum Kaffee trinken gibt (Selbstzahler). 
Nach der Kaffeepause schließt sich eine (seniorenge-
rechte) Führung durch die schöne Altstadt Tübingens 
an. Danach bringt uns der Bus bringt nach Irslingen wo wir 
im Gasthaus Rössle unsere Schlusseinkehr abhalten. Da-
mit der Magen bis zur Kaffeepause nicht zu lang wird, ver-
köstigen wir Sie während der Fahrt nach Tübingen mit But-
terbrezeln. Getränke können im Bus gekauft werden. 
Die Abfahrt ist um 11.00 Uhr am Dorfplatz Schörzin-
gen. Die Kosten von 20,00 € für Mitglieder und 25,00 € 
für Nichtmitglieder beinhalten die Busfahrt, die Füh-
rung im Botanischen Garten sowie die Altstadtfüh-
rung. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen unter 
07427 / 1457 – Beate Koch od. ov-schoerzin-
gen@vdk.de 
 

Erklärvideos zur Kommunalwahl und Europawahl am 
9. Juni 2024 in Leichter Sprache und Gebärdenspra-
che veröffentlicht  
Simone Fischer, Beauftragte der Landesregierung für die 
Belange von Menschen mit Behinderungen: „Jede Stimme 
zählt. Die Erklärvideos stärken Menschen mit Behinderun-
gen, ihr aktives Wahlrecht zu nutzen.“ 
In Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bil-
dung Baden-Württemberg (lpb) und dem Beauftragten der 
Bayerischen Staatsregierung für die Belange von Men-
schen mit Behinderung, Holger Kiesel, hat Simone Fi-
scher, Beauftragte der Landesregierung Baden-Württem-
berg für die Belange von Menschen mit Behinderungen, 
Wahlhilfe-Videos für die Europawahl am 9. Juni 2024 ver-
öffentlicht.  
Simone Fischer sagte dazu am Dienstag, 17. Mai: „Jede 
Stimme trägt dazu bei, unsere Demokratie und den Zu-
sammenhalt zu stärken. Das Wahlrecht bietet allen Men-
schen die Möglichkeit, unsere Gesellschaft mitzugestal-
ten. Jeder Mensch, der das Wahlrecht wahrnimmt, steht 
für seine Rechte ein. Nicht nur für Menschen mit Behinde-
rungen ist es entscheidend, dass beispielsweise die Wahl 
und Informationen zur Wahl barrierefrei zugänglich sind. 
Auch viele weitere Bürgerinnen und Bürger profitieren von 
Barrierefreiheit. Die Wahlvideos erklären in einfacher 
Sprache und Deutscher Gebärdensprache die Europa-
wahl. Dies soll insbesondere Menschen mit Behinderun-
gen stärken, ihr aktives Wahlrecht zu nutzen.“ 
Umfragen zufolge ist das Interesse an Politik unter Men-
schen mit Behinderungen mit 44,6% größer als das von 
Menschen ohne Behinderungen (40,7%).1 Dennoch ist der 
Anteil von Menschen mit Behinderungen, die wählen ge-
hen, etwas geringer als bei Menschen ohne Behinderun-
gen (84,6% bzw. 87,1%).2 Artikel 29 der UN-BRK garan-
tiert Menschen mit Behinderungen die Teilhabe am politi-
schen Leben. Menschen mit Behinderungen haben gleich-
berechtigt das aktive und passive Wahlrecht. Informatio-
nen zur Wahl müssen ebenso wie das Wahlverfahren bar-
rierefrei sein, damit Menschen mit Behinderungen von ih-
ren Rechten Gebrauch machen können. 

8,6 Millionen Baden-Württembergerinnen und Baden-
Württemberger sind bei der Kommunal- und Europawahl 
stimmberechtigt, darunter viele der rund 960.000 Men-
schen mit schwerer Behinderung. 2021 hatten insgesamt 
5.888 Menschen in Baden-Württemberg eine rechtliche 
Betreuung in allen Lebenslagen.3 Eine solche Betreuung 
war noch bis kurz vor der Kommunal- und Europawahl 
2019 ein Grund, Menschen von der Wahl auszuschließen. 
Das Bundesverfassungsgericht hat diesen Ausschluss als 
nicht verfassungsgemäß aufgehoben. Seit 2019 dürfen 
Menschen mit Behinderungen, für die ein rechtlicher Be-
treuer in allen Lebenslagen bestellt wurde, wählen gehen.  
Menschen mit Behinderungen muss die Wahrnehmung ih-
res aktiven Wahlrechts ermöglicht werden. Wahllokale 
müssen barrierefrei zugänglich sein, von der Anreise bis 
zur Wahlurne. Wahlhelferinnen und -helfer müssen sensi-
bilisiert werden und Informationen zur Wahl barrierefrei zur 
Verfügung stehen. „Die Erklärvideos in einfacher Sprache 
und Deutscher Gebärdensprache sind ein wichtiges In-
strument, um Menschen mit Behinderungen die Wahl und 
damit aktive politische Teilhabe zu gewährleisten“, so die 
Beauftragte der Landesregierung für die Belange von 
Menschen mit Behinderungen, Simone Fischer.  
Weiterführende Informationen: Die Videos sind auf der 
Grundlage der Wahlhilfe-Hefte entstanden, die die Lan-
des-Beauftragte in Kooperation mit der Landeszentrale für 
politische Bildung Baden-Württemberg entwickelt hat.  
1 Quelle: Dritter Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von 
Menschen mit Beeinträchtigungen (bmas.de)  
2 Quelle: Dritter Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von 
Menschen mit Beeinträchtigungen (bmas.de)  
3 Stand 31.12.2021, Quelle: Ministerium für Justiz und Migration Baden-Württem-
berg  

Die Broschüren informieren in leichter Sprache unter an-
derem über die Kommunalwahl und die Europawahl am 9. 
Juni 2024.  
Die Erklärvideos sind auf dem YouTube-Kanal der Landes-
Beauftragten zu finden:  
 Erklärvideo – Was ist Europa? in Leichter Sprache mit 

Untertiteln, Audiodeskription, Deutsche Gebärdenspra-
che  

 Erklärvideo Briefwahl in Leichter Sprache mit Untertiteln, 
Audiodeskription, Deutsche Gebärdensprache  

 Erklärvideo Wahlraum in Leichter Sprache mit Unterti-
teln, Audiodeskription, Deutsche Gebärdensprache  

Die Wahlhilfe-Hefte sind auf der Website der Landeszent-
rale für politische Bildung zu finden:  
 Wahlhilfe: Kommunalwahl 2024 in leichter Sprache: Ein-

fach wählen gehen!  
 Wahlhilfe: Europawahl 2024 in leichter Sprache: Einfach 

wählen gehen! 
 

Die Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau 
informiert:  
 

SVLFG legt Fokus auf Gesundheit von Frauen 
Anlässlich des Internationalen Aktionstages Frauen-
gesundheit am 28. Mai weist die Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) auf ihre 
Angebote zur Gesundheitsförderung für Frauen hin. 
Dazu gehören zum Beispiel Gesundheitskurse sowie Vor-
sorge- und Kurzkuren. Mehr Informationen finden sich 
dazu im Internet unter www.svlfg.de/gesundheitskurse-fin-
den sowie unter www.svlfg.de/lkk-kurzkuren. 
Spezielle Informationen für Frauen in der Grünen Branche 
stellt die SVLFG auch bereit unter www.svlfg.de/infos-
fuer-frauen-in-der-gruenen-branche. In Kürze wird die 
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SVLFG zudem online ein Sondermagazin mit Themen 
rund um die soziale Absicherung von Frauen herausge-
ben. 
Auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
informiert über die geschlechterspezifische Gesundheits-
vorsorge unter www.frauengesundheitsportal.de. Hier gibt 
es Wissenswertes zu den Themen Bewegung und Sport, 
Gesund älter werden, Gesunder Schlaf, Psychische Ge-
sundheit und Frauengesundheitsforschung sowie Veran-
staltungshinweise. 
Andere Risiken als bei Männern 
Frauen sind aufgrund biologischer Faktoren – aber auch 
durch soziale Bedingungen – anderen Gesundheitsrisiken 
ausgesetzt als Männer. Frauen nehmen allein durch die 
Gynäkologie mehr Medikamente zu sich als Männer und 
das schon von sehr jungen Jahren an. Angefangen mit der 
Pille bis hin zu solchen Mitteln, die gegen Regelschmer-
zen eingenommen werden. Da laut Robert-Koch-Institut 
bei Frauen häufiger psychische Erkrankungen diagnosti-
ziert werden, werden ihnen auch öfter Psychopharmaka 
verordnet als Männern. Unterschiede gibt es zudem bei 
Wirkungen und Nebenwirkungen von Medikamenten, da 
der Stoffwechsel von Frau und Mann verschieden darauf 
reagieren. Problematisch ist dies, da die Medikamente 
meist eine auf Männer abgestimmte Dosierung vorgeben. 
Brustkrebsvorsorge wird ausgeweitet 
Das Mammographie-Screening für Frauen zur Früherken-
nung von Brustkrebs wird ausgeweitet. Bisher können nur 
Frauen zwischen 50 und 69 Jahren alle zwei Jahre daran 
teilnehmen. Ab dem 1. Juli 2024 ist eine Teilnahme bis 
zum Alter von 75 Jahren möglich. Neu anspruchsberech-
tigte Frauen erhalten vorerst keine persönliche Einladung, 
können sich aber ab dem 1. Juli selbst für einen Untersu-
chungstermin anmelden. Die letzte Früherkennungs-
Mammographie muss bei dieser Terminanfrage mindes-
tens 22 Monate zurückliegen. Nähere Informationen gibt 
es unter www.g-ba.de/mammographie-screening-70plus. 
 

Vorsorgeuntersuchungen retten Leben 
Die Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK) rät dazu, die 
kostenlosen Vorsorgeangebote zu nutzen.  
Neu ist, dass das Mammographie-Screening zur Früher-
kennung von Brustkrebs ab Juli 2024 ausgeweitet wird. 
Bisher können Frauen zwischen 50 und 69 alle zwei Jahre 
am Mammographie-Screening teilnehmen. Nun wird diese 
Vorsorgeuntersuchung auch für Frauen von 70 bis 75 alle 
zwei Jahre möglich. Voraussetzung: Die letzte Früherken-
nungs-Mammographie muss mindestens 22 Monate zu-
rückliegen. Die neu anspruchsberechtigten Frauen erhal-
ten vorerst noch keine persönliche Einladung, können 
aber voraussichtlich ab dem 1. Juli selber einen Termin 
vereinbaren. 
Infos dazu gibt es unter https://mammo-pro-
gramm.de/de/termin. 
Mehr zu diesem ausgeweiteten Leistungsangebot der ge-
setzlichen Krankenkassen gibt es unter www.g-
ba.de/mammographie-screening-70plus. 
Was allgemein gilt 
Schwere Krankheiten, zum Beispiel Darm-, Brust- oder 
Hautkrebs, lassen sich leichter heilen, wenn sie früh er-
kannt werden. Vorsorgeuntersuchungen helfen dabei. Die 
LKK rät ihren Versicherten: „Tun Sie sich und Ihrer Familie 
einen Gefallen und machen Sie Ihre Gesundheit zu Ihrem 
Projekt. Nehmen Sie an den kostenlosen Vorsorgeunter-
suchungen teil – auch wenn Sie keine akuten Beschwer-
den haben.“ 

Eine Übersicht aller Vorsorgeangebote für Erwachsene 
und Kinder gibt es online unter www.svlfg.de/vorsorge. 
 

Organspende bleibt wichtig 
Rund 8.700 Menschen warten in Deutschland noch auf ein 
Spenderorgan. Daher ist eine Entscheidung zur Organ-
spende so wichtig und hilft Leben zu retten. 
Anlässlich des Tags der Organspende am 1. Juni weist 
auch die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (SVLFG) auf die Bedeutung des Themas 
hin. Ziel ist es, möglichst viele Menschen zu bewegen, ihre 
freie Entscheidung nach eigener Abwägung auf einem Or-
ganspendeausweis festzuhalten. Darauf kann 
 einer Organ- und Gewebespende uneingeschränkt zu-

gestimmt werden, 
 einer Spende von bestimmten Organen und Geweben 

zugestimmt werden, 
 eine Organ- und Gewebespende abgelehnt werden, 
 eine Person benannt werden, die über eine Organ- und 

Gewebespende entscheiden soll. 
Für die auf ein Spenderorgan Wartenden ist es überle-
benswichtig, dass sich Menschen, die sich für eine Organ-
spende entscheiden, dies auch im Organspendeausweis 
dokumentieren. Eine selbstbestimmte Entscheidung – 
egal wie diese ausfällt – entlastet auch die Angehörigen, 
die ansonsten nach dem mutmaßlichen Willen des Ver-
storbenen befragt werden.  
Organspende-Register kommt schrittweise 
Seit März gibt es ein Online-Register für Erklärungen zur 
Organ- und Gewebespende unter www.organspende-
register.de. Damit besteht in Deutschland erstmals die 
Möglichkeit, Online-Erklärungen zur Organ- und Gewe-
bespendenbereitschaft zu dokumentieren. Das erleichtert 
es Medizinern, die Spendenbereitschaft eines potenziellen 
Organspenders schnell und verlässlich zu klären. Es ent-
lastet auch Angehörige von einer schweren Entscheidung. 
Der Eintrag ist freiwillig und kostenfrei. Außerdem kann 
der Eintrag jederzeit geändert oder widerrufen werden. 
Weitere Infos gibt es unter www.svlfg.de/organspende und 
www.organspende-info.de. 
 

Anzeigen 
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Kirchliche Nachrichten 
 

Katholische Kirchengemeinde 
St. Nikolaus 

Pfarramt: Egertstr. 8, 72365 Ratshausen 
Tel: 07427/7325 

     E-Mail: stafra.ratshausen@drs.de 
Pfarramtssekretärin Angelika Eppler 

      Öffnungszeiten: Di - Do von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
 
 
 
 
 

             

   Im Trauerfall wenden Sie sich bitte an Pfarrer Dannecker Tel. 0174 30 83 398 oder das Pfarrbüro Tel. 7325. 
            
 

 
 

Gottesdienstzeiten        
Donnerstag, 30.05.2024 – Fronleichnam, Hochfest des Leibes und Blutes Christi 
8.30 Uhr Heilige Messe, anschließend Prozession 
Samstag, 01.06.2024 –Vorabend zum 9. Sonntag im Jahreskreis 
19.00 Uhr Heilige Messe  
Kollekte Silbersonntag 
Dienstag, 04.06.2024 
18.00 Uhr Heilige Messe 
Sonntag, 09.06.2024 – 10. Sonntag im Jahreskreis 
9.00 Uhr Heilige Messe 
 
 

Fronleichnamsfest 
Wir feiern dieses Jahr Fronleichnam mit einem feierlichen Gottesdienst um 8.30 Uhr in der Kirche.  
Im Anschluß daran findet eine Prozession zu den Altären statt, die vom Musikverein musikalisch umrahmt wird.  
Nach der Prozession hat die Gaststätte Wasenstube in der Wasenhalle zum Mittagstisch geöffnet. 
 

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme und auf einen feierlichen Herrgottstag. 
 

Euer Kirchengemeinderat 
 
 

Seelsorgeeinheit Oberes Schlichemtal 
 

 
 

Samstag,01.06. Vorabend zum 9.Sonntag im Jahreskreis 
19:00 Uhr Vorabendmesse in Schömberg und Weilen 
19:00 Uhr Wortgottesfeier in Dotternhausen (Diakon) 
Sonntag,02.06. 9.Sonntag im Jahreskreis 
08:30 Uhr Hl. Messe zu Fronleichnam in Dautmergen 
09:00 Uhr Wortgottesfeier in Zimmern (Diakon) 
10:30 Uhr Hl. Messe in Ratshausen 
10:30 Uhr Hl. Messe zu Fronleichnam in Hausen 
10:30 Uhr Wortgottesfeier in Schörzingen (Diakon) 
10:30 Uhr Hl. Messe auf dem Palmbühl 
 
 

Tag der Frau am 08.+09. Juni auf der Liebfrauenhöhe 
 

„freier, gelassener, stärker – Schritte zu einem Leben in Balance“ 
Am 08. und 09. Juni können Frauen jeden Alters im Schönstatt-Zentrum Liebfrauenhöhe beim „Tag der Frau“ ihrem 
Charisma als Frau nachspüren. Vortragsimpulse und alternative Workshop-Angebote inspirieren zu einem Lebensstil 
der Gelassenheit und eines zuversichtlichen Gottvertrauens. 
Zum Thema des Tages spricht Sr. M. Caja Bernhard, Referentin in der Schönstatt-Frauenbewegung. 
Das inhaltliche und zeitliche Angebot ist an beiden Tagen gleich. 
Beginn: 11:00 Uhr, Ende gegen 16.30 Uhr 
Anmelde-Adresse: TagderFrau@liebfrauenhoehe.de, WhatsApp: 0151 6784 9009; Info-Hotline: 
0 74 57 / 69 73 852 
Wichtiger Hinweis: Bei Anmeldung bis zum 05. Juni werden 3 € Ermäßigung auf die Teilnahmegebühr gewährt. 
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Palmbühlkirche Schömberg   Wallfahrt 2024 
Sekretariat: Pfarramt Tel. 07427/2509  
pfarramt.schoemberg@drs.de / www.stadtkirche-schoemberg.de 
 

Wallfahrtsseelsorge: Michael Holl, Tel. 0174 1057563  
m.holl@drs.de / www.wallfahrtsort-palmbuehl.drs.de 
 
 

GOTTESDIENSTE 
Sonn – Feiertage 10:30 Uhr Hl. Messe 
Werktags              09:00 Uhr am Montag, Donnerstag und Freitag  
 

Fronleichnam 
An Fronleichnam findet in der Palmbühlkirche kein Gottesdienst statt. 
 
Veranstaltungen auf dem Palmbühl 
Familienpilgern auf dem Martinusweg 
Am Samstag, den 8. Juni, sind Familien eingeladen, ein Stück des Martinusweges gemeinsam zu gehen. Start ist um 
13 Uhr bei der Wallfahrtskirche. Ziel ist die Kirche in Dormettingen, dort gibt es eine Kirchenführung und ein gemein-
sames Picknick. Bitte Vesper mitbringen, Getränke werden gestellt. Danach geht es entweder zu Fuß zurück zum 
Palmbühl (ca 11 km Gesamt-Wegstrecke) oder die Rückfahrt erfolgt mit PKWs. 
Anmeldung bis 5.6.24 erforderlich bei Michael Holl, mholl@drs.de Tel. 0174 1057563 
 
 

Evangelische Kirchengemeinde Erzingen-Schömberg 
Pfarramt: Pfarrer Stefan Kröger, Martin-Luther-Str. 12, 72336 Balingen-Erzingen 
Tel. Nr. 07433/4210 / Fax-Nr. 07433/385048 / E-Mail: Stefan.Kroeger@elkw.de 
Internet: eseki.de / Pfarrbüro Verena Prappacher: Montag 8:30 bis 12:30 Uhr und 
13:30 Uhr bis 16:45 Uhr 

 

Sonntag, 2. Juni 2024  
10.00 Uhr Endingen: suz-Gottesdienst mit Pfarrer i. R. Dieter Schott, Livestream 
10.15 Uhr Erzingen: EINS-Gottesdienst mit Pfarrer Stefan Kröger, Band, Einzelsegnung und Livestream. Wir 

beginnen eine neue Predigtreihe: „Mit dem Auferstandenen leben“ Anschließend Kirchenkaffee - herz-
liche Einladung! 

Montag, 3. Juni 2024 
16.30 Uhr Jungschar im St.-Anna-Stift in Dotternhausen  
19.00 Uhr Öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderats im Pfarrsaal in Erzingen 
20.00 Uhr Ökumenischer Hauskreis – Anfrage bei Christine Eha 07427 3955 oder Volker Koch 
Dienstag, 4. Juni 2024 
17.00 Uhr Jungschar im Jugendhaus Erzingen 
19.00 Uhr Ökumenischer Hauskreis im Gemeindezentrum – Anfrage bei Karin Eha 07427 466321 oder Pia 

Seeburger 07427 721 
Mittwoch, 5. Juni 2024  
20.00 Uhr Ökumenischer Hauskreis – Anfrage bei Heidi Rudek 07427 3241 oder Marianne Sauter 07427 2953 
20.00 Uhr Ökumenischer Hauskreis – Anfrage bei Heike Ilchmann-Ruggaber 07427 8606 oder Martina Heinz-

ler 07427 6251 
Donnerstag, 6. Juni 2024 
17.00 Uhr Jungschar Dormettingen Pfarrsaal 
19.00 Uhr J7 Teentreff Erzingen Jugendhaus 
19.30 Uhr Ökumenischer Hauskreis vierzehntägig in den ungeraden Kalenderwochen.  

im Gemeindezentrum - Anfrage bei Carmen Schneider 07427 914767, bzw. 0151 75067389 oder 
Rosmarie Staiger 07427 8699  

Hinweise:  
In den Pfingstferien treffen sich die Gruppen und Kreise nach Absprache! 
Pfarrer Stefan Kröger hat noch bis 31. Mai Urlaub. Die Vertretung übernimmt das Pfarramt in Endingen, Pfarrer Dr. 
Martin Brändl, Tel. 07433 930210 
 

Konfi-Samstag am 8. Juni 
Der neue Konfijahrgang 2025 trifft sich am Samstag, 8. Juni zum Konfi-Samstag um 9.30 Uhr im Evangelischen Ge-
meindehaus in Endingen. 
 

Evangelisches Gemeindezentrum Schömberg 
Die Nutzung des Gemeindezentrums ist mit Einschränkungen für kleine Gruppen weiterhin möglich (Teilabbau 
der Sanitäranlagen). Die EINS-Gottesdienste feiern wir jedoch seit April in der St.-Georgs-Kirche in Erzingen 
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Erweiterung des Gemeindezentrums in Schömberg 
Unsere Sammlungen von Schuhen, Druckerpatronen und Tonerkartuschen laufen weiterhin. Der Erlös kommt der Er-
weiterung des Gemeindezentrums zugute.  
 
Mit unsrer Schuhsammlung haben wir bisher einen Erlös 
von 1013,63 € erzielt, 2.576 Menschen zu guten Schuhen 
verholfen und 21.641 kg CO2 eingespart und mit der Dru-
ckerpatronensammlung haben wir 465,64 € bekommen 
und einen guten Beitrag zum Umweltschutz geleistet 
durch die fachgerechte Entsorgung und Wieder-Befüllung 
der Kartuschen. 
Deshalb geben Sie uns bitte weiterhin Ihre gebrauchten 
Schuhe und die leeren Druckerpatronen mit Druckkopf so-
wie die Tonerkartuschen der Laserdrucker.  
Abgabestellen sind: Das Gemeindezentrum in Schömberg, 
der Kindergarten in Dormettingen oder direkt bei Familie 
Schleicher in Dormettingen, Dautmerger Str. 24. 
 

Gottesdienste im Livestream 
weiterhin senden wir unsere Gottesdienste aus der Ge-
samtkirchengemeinde regelmäßig sonntags über einen 
Link, entweder auf unserer Homepage www.kirche-erzin-
gen-schömberg.de  bzw. unserem YouTube-Kanal oder 
auf dem Kanal der Kirchengemeinde Endingen.  
 

Gottesdiensttelefon 
Wir haben das „Gottesdiensttelefon“ unter der Nummer 
„074332101617“ wieder aktiviert! 
Es bestand Bedarf für einen zusätzlichen „Übertragungs-
weg“ neben unserem Livestreaming.  
 

Kurze Telefondachten täglich neu bietet zum Beispiel die 
„eva“ (Ev. Gesellschaft) Stuttgart mit der Telefonbotschaft 
„2 Minuten Hoffnung wählen“ unter der Rufnummer 0711 
29 23 33. 

 
 
 
 
 
 


